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  Geschäftsanfall 

23 

Wenngleich die VA gemäß Art. 148a Abs. 1 B-VG nur in jenen 
Fällen, in denen ein Prüfungsverfahren eingeleitet wurde, den 
Beschwerdeführern das Ergebnis mitzuteilen hat, sind die Volks-
anwälte bemüht, den Anliegen der rechtsuchenden Bevölkerung 
auch in den anderen Fällen durch Erteilung von Auskünften oder 
Klarstellungen weitgehend zu entsprechen. 
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Geschäftsanfall   

24 

In den restlichen 4 343 Fällen war eine Zuständigkeit der VA 
nicht gegeben. Es handelt sich dabei um zivilrechtliche Probleme 
zwischen Privatpersonen. Daran hatten den größten Anteil fami-
lienrechtliche Probleme, hauptsächlich im Zusammenhang mit 
Scheidung und Scheidungsfolgen, wie z.B. Unterhalts-, Obsorge- 
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BMBWK  VA Rosemarie Bauer 

56 

§ 46 Abs. 1 Universitätsgesetz nach dem Willen des Gesetz-
gebers einem Verbesserungsauftrag zugänglich sein soll. 

Würde man der gegenständlichen Zulassungsverordnung den 
von der Behörde vorgebrachten Sinn unterstellen, wäre im 
Übrigen zu prüfen, ob sich die Zulassungsverordnung in die-





BMBWK  VA Rosemarie Bauer 

58 

1. Am Ende des zweiten Semesters des angeführten Studiums 
ist eine aus sechs Teilgebieten bestehende "summative integ-
rierte Prüfung" vorgesehen, welche als Multiple-Choice-
Prüfung abgehalten wird.  

Multiple-Choice- 
Prüfung 

Im Zuge der Prüfung werden mehrere hundert Fragen mit je-
weils fünf Antwortmöglichkeiten in einem "Fragenheft" vorge-
legt. Vom Studierenden ist dann in einem beiliegenden Com-
puterbogen jeweils eine Antwortmöglichkeit pro Frage als 
richtig zu kennzeichnen. 

 

Die sich an die VA wendenden Studierenden wurden bei die-
ser Prüfung negativ beurteilt und begehrten Einsichtnahme in 
die auf ihre Prüfung Bezug habenden Beurteilungsunterlagen 











VA Rosemarie Bauer  BMBWK 

63 

Insbesondere aber ist gem. § 79 Abs. 5 und § 84 Abs. 2 Uni-
versitätsgesetz Einsicht auch in die "Prüfungsprotokolle" zu 
gewähren und ist die oder der Studierende berechtigt, davon 
Fotokopien anzufertigen.
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licher Studierender" auch noch zum Zeitpunkt der behördli-











BMBWK  VA Rosemarie Bauer 
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Eine weitere Kontaktaufnahme seitens des Bundesministeri-
ums für Wissenschaft und Verkehr sei daraufhin laut Auskunft 
der Karl-Franzens-Universität nicht erfolgt. Nachvollziehbare 
Gründe für diesen Umstand ergaben sich für die VA im gegen-
ständlichen Prüfverfahren nicht. 

 

5. Der gegenständliche Sponsionsbescheid wurde vom Bezirksge-
richt für Strafsachen Graz am 5. Juli 1999 wieder an die Uni-
versität rückübermittelt. 

 

Mit Schreiben vom 8. Oktober 1999 ersuchte das Bezirksge-
richt die Karl-Franzens-Universität Graz jedoch um nochmalige 
Übermittlung des Sponsionsbescheides. Diesem Ersuchen 
wurde mit Schreiben des Universitätsdirektors vom 25. Oktober 
1999 Folge geleistet. 

 

Mit gekürzter Urteilsausfertigung vom 14. August 2003 erging 
in der Strafsache gegen den Beschwerdeführer ein Freispruch 





BMBWK  VA Rosemarie Bauer 
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Die faktische Einziehung eines Sponsionsbescheides setzt aus 
Sicht der VA daher zwingend die Aufhebung des Bescheides 
über die Verleihung des akademischen Grades durch Bescheid 
nach Durchführung eines entsprechenden verwaltungsbehördli-
chen Verfahrens gem. § 68 UniStG bzw. § 89 Universitätsge-
setz voraus.

III-202 der Beilagen XXII. GP - Bericht - Hauptdokument

76 von 384





BMBWK  VA Rosemarie Bauer 

78 

4.1.9 Zuerkennung eines Selbsterhalterstipendi-
ums � Studienbeihilfenbehörde Wien  

VA BD/54-WF/05, BMBWK-10.355/0020-III/4a/2005 

Herr N.N. wandte sich an die VA und brachte vor, dass er im Au-
gust 2004 mit der Stipendienstelle Wien Kontakt im Hinblick auf 
das etwaige Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung 
einer Höchststudienbeihilfe für Selbsterhalter gemäß § 27 Stu-
dienförderungsgesetz - StudFG ("Selbsterhalterstipendium") für 
sein im Wintersemester 2004/05 beginnendes Studium an der 
Universität Wien aufgenommen habe. 

 

Nach der angeführten Bestimmung beträgt die erhöhte Höchststu-
dienbeihilfe monatlich � 606,00 für Studierende, die sich vor der 
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4.1.12 Mobilfunkmast auf denkmalgeschütztem 
Gemeindebau nicht ordnungsgemäß bewil-
ligt � Gemeinde Wien/Bundesdenkmalamt 

VA W/512-G/05, BMBWK-37.011/0002-IV/3/2005, MPRGIR-V-1489/05 

N. N. hatte sich mit einer Beschwerde an die VA gewandt und u.a. 



VA Rosemarie Bauer  BMBWK 
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Eine derartige Abwägung, die insbesondere im Lichte der ein-
schlägigen Bestimmungen der Wiener Bauordnung, wonach die 
Errichtung von Antennen-, Funk-, Solar- und Parabolanlagen nur 
dann bewilligungspflichtig sind, wenn sie innerhalb von Grünland-
Schutzgebieten sowie von Schutzzonen und Gebieten mit Bau-
sperre liegen, nicht jedoch, wenn ein Gebäude "nur" unter Denk-
malschutz steht (§ 62a Abs. 1 Z. 24 Wr. BO), an Bedeutung ge-
winnt, ist nicht erfolgt. Der Beschwerde war daher Berechtigung 
zuzuerkennen. 

Erforderliche Abwä-
gung unterbleibt 

Im konkreten Fall kommt erschwerend hinzu, dass sich das BDA 
offensichtlich über den rechtlichen Status des einreichenden Un-
ternehmens nicht im Klaren war, es aber unterließ, dies durch 
eigene Erhebungen abzuklären, um in der Folge einen Bewilli-
gungsbescheid ausstellen zu können. 

Die VA empfahl, in Zukunft Mobilfunk-Sendeanlagen, die auf 
denkmalgeschützten Gebäuden errichtet werden sollen, aus-
nahmslos per formellen Bescheid des BDA bewilligen zu lassen. 
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4.2 Geschäftsbereich von 
Volksanwalt Mag. Ewald Stadler 







VA Mag. Ewald Stadler  BMBWK 

91 

Schwieriger gestaltete sich die Suche nach einer geeigneten An-
spruchsgrundlage für die Zuerkennung von Leistungen zur Er-
leichterung der Bestreitung verletzungsbedingter Aufwendungen. 

Suche nach einer 
Anspruchsgrundlage  

Ein Schadenersatzanspruch kam nicht in Betracht, da gemäß 
§§ 333 und 365 ASVG der Bund als Rechtsträger nur haften wür-
de, wenn der Unfall von den betroffenen Lehrern vorsätzlich her-
beigeführt worden wäre; dies war jedoch nicht der Fall. Wie im 



BMBWK  VA Mag. Ewald Stadler 

92 

Aus einem zwischen dem Bund und der jeweiligen schulerhalten-
den Gemeinde abgeschlossenen Vertrag ergibt sich, dass die 
Realschule grundsätzlich für Kinder der jeweiligen Gemeinde 
vorgesehen ist. Hinsichtlich der nicht im Gemeindegebiet woh-
nenden Schüler stehe es der schulerhaltenden Gemeinde frei, 

















BMF  VA Rosemarie Bauer 

100 

nach Art. 148b Abs. 1 B-VG, wonach die VA bei der Besorgung 
ihrer Aufgaben zu unterstützen ist, Akteneinsicht zu gewähren ist 
und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen sind, am 
17. September 2004 und 3. November 2004 nochmals um Stel-
lungnahme zur Beschwerde und Übermittlung sämtlicher bezug-
nehmender Unterlagen in Kopie gebeten. 
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BMGF  VA Dr. Peter Kostelka 
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getrennt vom Ort der Tierhaltung erfolgen muss. Für alle Betriebe 
die diese Auflage nicht erfüllen konnten bzw. können, endete die 
Übergangsfrist bereits mit Ablauf des 30. April 2004. 

Diese "Trennungsvorschrift" konnte allerdings der Beschwerdefüh-
rer � wie viele andere kleinbäuerlich strukturierte Betriebe � nicht 













BMGF  VA Dr. Peter Kostelka 

122 

6.1.4.3 Beendigung des Angehörigenschutzes in der Krankenversiche-
rung 

Die Krankenversicherungsträger sollten jedenfalls die Eltern darüber informieren, 

dass die Mitversicherung ihrer Kinder als Angehörige in der Krankenversicherung 
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BMI  VA Mag. Ewald Stadler 
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7.1.1.3 Verweigerung einer humanitären Aufent-
haltserlaubnis 

VA BD/340-I/04, BMI 70.011562-II/4/05 

Ein jugoslawischer Staatsangehöriger sprach bei der VA vor und 





BMI  VA Mag. Ewald Stadler 

138 

dings im Jahr 2004 wegen steigender Missbrauchsfälle und an-
ders lautender VwGH-Judikatur abgegangen werden.  

Da in einem Falter-Artikel vom Oktober 2005 neuerlich von diesen 
"Showtänzer(innen)-Visa" gesprochen wurde, ging die VA der 
Frage nach, ob es in der Vollzugspraxis wieder eine Wende gege-
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BMJ  VA Mag. Ewald Stadler 
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punktuelle Regelung, wonach unrichtige Anmerkungen der Kon-
kurseröffnung ohne Aufnahme in das Verzeichnis der gelöschten 
Eintragungen endgültig im Firmenbuch zu löschen sind, hält das 
Justizministerium nach Abwägung mit dem im Übrigen auch für 
das im Grundbuch geltenden Grundsatz, dass aus dem Firmen-









BMJ  VA Mag. Ewald Stadler 
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ten zu Drogen sind variantenreich. Als mögliche Schmuggelwege 
kommen alle Begebenheiten in Frage, wo die "Abschließung nach 
außen" durchbrochen wird. Hauptsächliche Einschleuswege sind 
demnach Besuche und Vollzugslockerungen (Freigänge und Aus-
gänge). 
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BMLV  VA Mag. Ewald Stadler 

174 

9.1.2 Zutrittsverbot für gepachtetes Jagdgebiet 

VA BD/31-LV/05, BMLV S91154/29-PMVD/2005  

Ein Beschwerdeführer aus Niederösterreich � es handelt sich um 
einen im Ruhestand befindlichen Unteroffizier � hat sich an die VA 
gewandt und zog eine Überreaktion seitens des Militärkomman-
dos Niederösterreich in Beschwerde. 
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BMLV  VA Mag. Ewald Stadler 
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In der Stellungnahme des BMLV vom 9.8.2005 wurde die 
Rechtsauffassung vertreten, dass der Kommandant der betroffe-
nen Institution der für die Führung von Mitarbeiter- bzw. Einfüh-
rungsgesprächen zuständige Vorgesetzte des Beschwerdeführers 
sei, was mit einem bezughabenden Erlass des BMLV begründet 
wurde. 

Die Argumentation 
des BMLV betreffend 
die Zuständigkeit zur 
Durchführung von 
Mitarbeitergesprächen 

Die VA kritisierte diese Rechtsauffassung und verwies darauf, 
dass gemäß dem klaren Wortlaut des § 45a Beamten-
Dienstrechtsgesetz der unmittelbar mit der Fachaufsicht
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BMLFUW  VA Rosemarie Bauer 

184 

einer Zustandsverschlechterung iSd § 30a WRG jedenfalls ausge-
schlossen werden kann, gerade noch vertretbar sei. 

Seitens der VA war hiezu festzustellen, dass auch die VA die vom 
Landeshauptmann von Oberösterreich dargestellten Bedenken 
hinsichtlich einer ausreichenden und umfassenden sowie detail-

III-202 der Beilagen XXII. GP - Bericht - Hauptdokument

184 von 384









BMLFUW  VA Rosemarie Bauer 
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Im Jahr 1992 sei sodann ein Wildgatter mit Fütterung im Nahebe-
reich der Quelle errichtet worden. 

 

Seither sei es nachweislich zur Verschmutzung des Trinkwassers 
gekommen, die - wie die zwischenzeitig mehrfach eingeholten 
Wasserbefunde ergeben hätten � eine Untauglichkeit des ur-





















































BMLFUW  VA Rosemarie Bauer 
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Soweit der Landeshauptmann von Kärnten meinte, dass es sich 
bei der Studie "Erhebung von Verdachtsflächen und Altlasten in 
Kärnten, August 1989", welche vom Amt der Kärntner Landesre-
gierung, Abteilung 15 � Umweltschutz verfasst worden sei, um 
eine "freiwillige Erhebung" von Verdachtsflächen in Kärnten hand-
le, hatte dem die VA den Inhalt des § 13 Abs. 1 Altlastensanie-
rungsgesetz 1989, BGBl. 1989/299, entgegenzuhalten. 

LH stellt Meldepflicht 
als freiwillige Mitwir-
kung dar 

Demnach hat der Landeshauptmann dem Bundesminister für 









BMSGK  VA Dr. Peter Kostelka 
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noch nicht geltend gemachte Anspruch aus eigener Pensions-
versicherung bei der Berechnung seiner Hinterbliebenenpensi-
on gänzlich außer Betracht geblieben wäre. 

Die VA hält daher zusammenfassend fest, dass die "Günstigkeits-
regelung" des Entwurfes zum Sozialversicherungs-˜nderungs-
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11.1.2 Pflegevorsorge  

11.1.2.1 Allgemeines  

Das Aufkommen der das Bundespflegegeldgesetz (BPGG) betref-
fenden Beschwerden ist im Vergleich zum vorhergehenden Be-
richtsjahr im Wesentlichen unverändert geblieben.  
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11.1.3.4 Unfallrentenbesteuerung � Wegfall der Stichtagsregelung beim 
Härteausgleich  
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12.1.2 Führerscheinwesen 

12.1.2.1 Weiterhin Probleme bei der Befristung von Lenkberechtigungen 

Wie schon im Jahr 2004 musste die VA auch im Berichtsjahr neuerlich feststellen, 

dass Lenkberechtigungen mitunter auch dann befristet werden, wenn die Führer-













BMVIT  VA Dr. Peter Kostelka 
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Für LKW� oder Busfahrer (Lenkberechtigung für die Klasse C und 
die Unterklasse C1 bzw. Lenkberechtigung für Klasse D) wurde in 
den §§ 20 Abs. 4 bzw. 21 Abs. 2 FSG schon vor Jahren eine Be-
freiungen von allen Stempelgebühren und Verwaltungsabgaben, 
die im Zusammenhang mit der Erteilung von befristeten Lenkbe-





BMVIT  VA Dr. Peter Kostelka 

260 

12.1.2.5 Neuregelung der Ausstellung von Mopedaus-
weisen � VA kritisiert fehlende Übergangsbe-
stimmung  

VA BD/120-V/05, BMVIT-14.500/0062-I/CS3/2005 
VA BD/129-V/05 
VA BD/138-V/05 

Durch die mit Ablauf des 1.4.2005 in Kraft getretene 7. Novelle 
zum FSG wurde die Ausstellung eines Mopedausweises derge-
stalt neu geregelt, dass die Befugnis der Bezirkshauptmannschaf-
ten zur Ausstellung von Mopedausweisen mit Ablauf des 1.4.2005 
erloschen ist, wobei es ausschließlich darauf ankommt, ob der 
Mopedausweis bis einschließlich 1.4.2005 abgeholt wurde. Recht-
lich irrelevant ist hingegen, ob der Jugendliche die Prüfung bereits 

2 5 9  T w  0  6 9 9  c h  i r r e l  a b g e l e g t  h s c h l s h a u p t m a n n s c h a f -
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Letztendlich wurde der VA seitens der Landesgeschäftsführung 
zugesichert, dass künftig bei derartigen Informationsveranstaltun-
gen verstärktes Augenmerk auf die Fragen der zwischenstaatli-
chen Koordinierung und Anspruchssicherung gelegt werden wird. 

Verbesserungen vom 
AMS zugesichert 

13.1.1.3.2 Tatbestandsgleichstellung in der gesetzlichen Ar-
beitslosenversicherung 

Im Prüfverfahren zu VA BD/600-SV/05 ging es um die Frage der 
Berücksichtigung einer im EU-Ausland (Spanien) ausgeübten 





























BMWA  VA Mag. Ewald Stadler 
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und die Betankung betriebsfremder Kraftfahrzeuge zu unterbin-
den. Wegen Nichterfüllung verfügte die Bezirkshauptmannschaft 
die Schließung. Mit der dagegen erhobenen Berufung an den UVS 
und gleichzeitigen ˜nderungsanzeige war der Betreiber allerdings 
erfolgreich, da der "Austausch" eines Teils der genehmigten be-
triebseigenen Fahrzeugbewegungen gegen betriebsfremde keine 
˜nderung der Immissionssituation bewirke.  

Dass diese Situation schwer kontrollierbar sein wird, lag auf der 
Hand, weshalb weitere Beschwerden über Nichteinhaltung des 
gewerberechtlichen Konsenses (Betankung auch außerhalb der 
genehmigten Zeiten, Überschreitung der genehmigten Fahrzeug-
bewegungen) vorprogrammiert waren. Auf Grund zahlreicher 
Anzeigen erließ die Bezirkshauptmannschaft wieder eine Verfah-
rensanordnung, mit der Aufforderung Maßnahmen zu setzen, um 
ein Betanken an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zu ver-
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Legislative Anregungen   

370  A: Umsetzung der Anregung 
 B: Umsetzung beabsichtigt 
 C: Umsetzung nicht beabsichtigt 

StudienförderungsG 1992:     

Wirksamwerden eines Antrages auf 
Erhöhung der Studienbeihilfe 

25 48 f C  

Gleichstellung von Ausländern 25 49 f C  

Erhöhte Studienbeihilfe für Selbsterhal-
ter 

26 44 f C  

Entfall der Anrechnung einer "fiktiven" 
Familienbeihilfe 

27 33 f C  

Rückforderung von Studienunterstüt-
zungen durch Bescheid 

27 38 f   

Anerkennung von Unterhaltsleistungen 
an geschiedenen Ehegatten 

29 330 ff B  

UniversitätsG 2002:     

Entscheidungsfrist bei Anträgen auf 
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